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VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG KUSEL-ALTENGLAN 
__________________________________________________ 

 

Sitzungsvorlage 
 

 

Fachbereich AZ Bearbeiter 

FB 1 - Büroleitung und Zentrale Dienste   Administrator 

 
 

Beratungsfolge: 

Beschlussgremium Datum Status 

Hauptausschuss 09.03.2023 öffentlich 

 
 

Tagesordnungspunkt: 
Beratung und Beschlussfassung über den Antrag auf Gewährung eines 
Zuschusses für den Weiterbetrieb des Hauses der kulinarischen Landstraße in 
Konken 
 
Sachverhalt: 
Aufgrund der momentanen defizitären wirtschaftlichen Lage hat der Vorsitzende des Vereins 
„Kulinarisches Haus Landkreis Kusel wiV“ mit Schreiben vom 23.01.2023 (s. Anlage) bei den 
3 Gebietskörperschaften (Landkreis Kusel, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan + 
Ortsgemeinde Konken) den Antrag auf Gewährung eines jährlichen Zuschusses für den 
Weiterbetrieb des Hauses der kulinarischen Landstraße in Konken in Höhe von 18.000 € 
gestellt. Der Zuschuss soll gleichmäßig auf die Gebietskörperschaften verteilt werden und 
würde somit 6.000 € für jede bedeuten.  
 
Seitens der Verbandsgemeinde wäre die Gewährung eines jährlichen Zuschusses in Höhe 
von 6.000 € denkbar, soweit die beiden anderen Gebietskörperschaften sich ebenfalls dazu 
entscheiden, den gleichen Zuschuss zu gewähren.  
Zudem wird eine Zuschussgewährung daran geknüpft, dass der Verein ein zukunftsfähiges 
Konzept für die Weiterführung des kulinarischen Hauses in Konken vorlegt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, dem Verein „Kulinarisches Haus 
Landkreis Kusel wiV“ einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 6.000 € zu gewähren. 
Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass sowohl der Landkreis, als auch die Ortsgemeinde 
Konken den gleichen jährlichen Zuschuss gewähren und der Verein seinerseits ein 
zukunftsfähiges Konzept für die Weiterführung vorlegt. 
 
 
 
Anlage/n: 
Antrag Zuschussgewährung Kulinarisches Haus Konken 
 
Mitzeichnung: 
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